
) Es ist daflir Sorge zu tragen, dass die Plakatständer während des gesamten Aufstellungs-
zeitraumes ordnungsgemäß befestigt und standfest aufgestellt sind. Witt.rungreinflüsse ulä.
dürfen die Außtellung nicht beeinträchtigen. Entsprechende Überprtifungen durch den Er-
laubnisnehmer sind während der Dauer des Aufstellungszeitra*"r durchiuftihren.

) Bei Straßenkreuzungen und -einmi.indungen ist zu gewährleisten, dass der notwendige
Sichtwinkel aus Grtinden der verkehrssicherheit freigehalten wird.
Mit der Aufstellung der Plakatständer übernimmt der Erlaubnisinhaber die Kosten und die
Verantwortung fiir die ordnungsgemäße Außtellung und Unterhaltung, insbesondere auch
während des Aufstellungszeitraumes.
Der Erlaubnisnehmer hat alle haftungsrechtlichen Ansprüche im Zusammenhang mit der
Aufstellung der Plakatständer zu übernehmen. Dies gilt ebenso für die Haftpflicht gegen-
über dem jeweiligen Straßenbaulastträger, der Straßenbau- und -verkehrsbehc;rde unddären
Mitarbeiter.
Innerhalb von Baustellen/Baustellenbeschilderungen im öffentlichen Straßenraum, ist die
Aufstellung von Plakatständern zu unterlassen. Sollten nachträglich Baustellen eingerichtet
werden (entsprechende Überprüfungen sind während der Daueides Aufstellung*eit urr-",
vorzunehmen), hat der Erlaubnisnehmer für die unverzügliche Beseiti
gung Sorge zutragen.

X Die Ortsgemeinde Friesenheim erlaubt keine Aufstellung von plakatständern im
Abstand von je fünf Metem zu den Einmündungsbereichen Gaustraß e (L 425)l
Ober dem Ort sowie Gaustraße (L 425)lHauptstraße.

I Oie Ortsgemeinde Selzen erlaubt keine Plakatständer entlang des Gehweges der
Gaustraße auf der westlichen Seite der L 425 zwischen Rad- und Fußwei
und der Einmtindung Vor dem Sandgraben.

[J Oie Ortsgemeinde Dexheim erlaubt keine Aufstellung von Plakatständern auf dem
,,Freien Platz" und im Kreuzungsbereich des ,,Freien platzes" sowie keine
Anbringung an Bäumen, in Grünanlagen und pflanzungen.

X I" der OD Oppenheim (K 40) ist ein Mindestabstand von 100,00 m zum Kreisver-
kehrsplatz Wormser Straße/Fr.-Ebert-Straße/Sant'Ambrogio-Ring "i-rrhult"n,
da es sich hierbei um eine Unfallhäufungsstelle handelt!

3. Hinweise

) Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der Rechte Dritter. Sie ersetzt keine evtl. nach
anderen Rechtsvorschriften notwendigen Genehmigungen.

Bei Außtellung der Plakatsttinder an privaten Grundstücken/Einrichtungen ist die Ein-
willigung des jeweiligen Eigentümers einzuholen.

) Sogenannte Danksagungsplakate nach dem Wahltag sind nicht mehr als ,,Wahlkampf,
einzuordnen, weshalb hierfür ein gesonderter Antrag zu stellen ist.

Bei Überprüfung der aufgestellten Wahlwerbeplakate im öffentlichen Straßenraum
wurde in der Vergangenheit nicht selten festgestellt, dass unsere Nebenbestim-
mungen nicht bzw. nicht in vollem Umfang beachtet und eingehalten wurden.
Besonders häufig wurden Plakate z.B. anVerkehrszeichen und -einrichtungen an-



VERBAND S GEMEINDBVERWALTUNG
NIERSTEIN -  OPPENHEIM

VGV Nierstein-Oppenheim I Fachbereich 2
Postfach l24l | 55273 Oppenheim

Piratenpartei Deutschland
Kreisverband Rheinhes sen
Herm Roland Hartung
Am Suderbrunnen 10
55130 Mair.z

Do 08 - 12, 14 - 18 Uhr Do

Sachgebiet: B ür gerd ien ste

Sachbearbeiter Herr Fechner

Zimmer ll4

Sant'Ambrogio-Ring 33 | 55276 Oppenheim

Telefon 0 61 33 I 49 0l -269
Fax 0 61 33 I 49 0l -202

marcel. fechner@nierstrein-oppenheim.de
www.nierstein-oppenheim. de

Dahril

28.06.20r3
llu Schreiben vonr llr Zeichcn Unscr Ze:riicfl | Krr;Jcn-Nr

26.06.21013 161-05 FE/IUB I

Betr.: Vollzug des Landesstraßengesetzes (LStrG);
hier: Ihr Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis zur Aufstellung von Plakat-

ständern zum Zwecke der Wahlwerbung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf Ihren Antrag vom 26.06.2013 und erteilen Ihnen hiermit gemäß $ 41
LStrG die Sondemutzungserlaubnis zur Aufstellung von Plakatständern im öffentlichen Straßen-
raum -Bereich Gehwes- im innerörtlichen Bereich

I der/den Ortsgemeinde/n/Stadt
X aller Kommunen innerhalb der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim

Die Erlaubnis erfolgt unter Beachtung nachfolgend genannter Nebenbestimmungen erteilt:

1. Befristune nach $ 41 Abs. 2 Satz 1. 1. Alternative:

Die Erlaubnis gilt für den Aufstellungszeitraum vom 12.08.2013 bis nach Abschluss der diesjäh-
rigen Bundestagswahl am 22.09.2013. Die Plakatständer sind spätestens am 30.09.2013 restlos
aus dem öffentlichen Straßemaum zu entfemen.

2. Aufschiebende Bedineungen nach $ 41 Abs. 2 Satz 2. l. Altemative:

) Die Anbringung der Plakatstünder arVoder in Verbindung mit Verkehrszeichen und Ver-
kehrseinrichtungen ist zu unterlassen (Verbot gemäß $ 33 Abs. 2 5.2 StVO).

) Die Aufstellung der Plakatständer hat so zu erfolgen, dass diese weder den Fahrzeug- noch
den Passantenverkehr behindern, gef?ihrden oder belästigen. Dabei ist eine nutzbare Geh-
wegbreite von mindestens 1,00 m jederzeit zu gewährleisten.
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